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§ 75d EisbG Ausbildung und
Qualifikation

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.01.2022

(1) Die Schulung gemäß § 75c hat den Eisenbahnbediensteten die auf eine Eisenbahn Bezug habenden erforderlichen

Streckenkenntnisse, die Betriebsvorschriften und -verfahren, die Systeme für Signalgebung und

Zugsteuerung/Zugsicherung, Zugüberwachungen und die für die betre enden Strecken geltenden Notfallverfahren zu

vermitteln. Die Eisenbahnbediensteten sind zur Feststellung der vermittelten Kenntnisse zu prüfen und das

Prüfungsergebnis ist in Zeugnissen zu dokumentieren.

(2) Bei der Einstellung neuer Triebfahrzeugführer, Zugbegleiter und sonstigem Personal, das sicherheitskritische

Aufgaben wahrnimmt, können Eisenbahnverkehrsunternehmen alle zuvor bei anderen

Eisenbahnverkehrsunternehmen absolvierten Schulungen, Quali zierungen und dort gemachten Erfahrungen

berücksichtigen.

(3) Eisenbahnverkehrsunternehmen haben Triebfahrzeugführern, Zugbegleitern und sonstigem Personal, das

sicherheitskritische Aufgaben wahrnimmt, den Zugang zu allen verfügbaren Dokumenten, die ihre Schulungen,

Qualifikationen und Erfahrungen belegen, sowie die Vervielfältigung dieser Dokumente zu ermöglichen.

(4) Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen sind dafür verantwortlich, dass das mit

sicherheitskritischen Aufgaben betraute Personal über den dafür notwendigen Ausbildungsstand und über die dafür

notwendigen Qualifikationen verfügt.
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